
 
 

5. Hauptversammlung – Abstimmungsformular 
 
Bitte ausgefüllt bis spätestens 18. Februar 2021 per E-Mail oder per Post zurücksenden an: 
nubis@gmx.ch oder NUBIS, Sonnhalde 48, 3065 Bolligen 
 
Wenn Sie das Formular ausdrucken, bitte die jeweilige Antwort einkreisen. 
Wenn Sie das Formular am Computer ausfüllen, bitte die jeweils passende Antwort farbig 
markieren, z.B. Ja – Nein – Enthaltung. 
 
Mitteilung 
Von den Vereinsmitgliedern sind keine Anträge eingegangen. 
 
1. Protokoll der letzten Hauptversammlung vom 20. Februar 2020 
Das Protokoll liegt bei. Es wurde vom Vorstand an seiner Sitzung vom 12. März 2020 
genehmigt und auf der Homepage aufgeschaltet. 
Ich/wir genehmige/n das Protokoll (bitte einkreisen oder farbig 
markieren) 

Ja    Nein    Enthaltung 

 
2. Jahresbericht des Präsidenten und Tätigkeitsberichte der Arbeitsgruppen 
Die Berichte liegen bei.  
Ich/wir genehmige/n Jahres- und Tätigkeitsberichte Ja    Nein    Enthaltung 
 
3. Jahresrechnung 2020 und Revisorenbericht 
Die Jahresrechnung 2020, der Kommentar dazu und der Revisorenbericht liegen bei. 
Ich/wir genehmige/n die Jahresrechnung Ja    Nein    Enthaltung 
Ich/wir entlaste/n Kassier und Vorstand Ja    Nein    Enthaltung 
 
4. Statutenergänzungen 
Der Vorstand beantragt zwei Ergänzungen der Vereinsstatuten: 
Art. 11 Hauptversammlung 
Unter besonderen Umständen kann der Vorstand anstelle einer physisch stattfindenden 
Mitgliederversammlung eine Abstimmung bzw. Wahl auf schriftlichem oder elektronischem 
Weg durchführen, zum Beispiel per E-Mail. Dabei gelten die Termine sowie Stimm- und 
Wahlverfahren gemäss Art. 10 und 11. 
Begründung: Die Corona-Massnahmen verunmöglichen die Durchführung von physischen 
Mitgliederversammlungen. Deshalb ist es sinnvoll, die Statuten um eine Regelung zu 
ergänzen, welche schriftliche und elektronische Abstimmungen und Wahlen ermöglicht und 
rechtlich absichert. 
 
Art. 24 Revisionsstelle 
Zusätzlich [zu den beiden Rechnungsrevisoren/Rechnungsrevisorinnen] wird ein 
Ersatzrevisor/eine Ersatzrevisorin gewählt. Diese/dieser vertritt einen Revisor/eine Revisorin, 
wenn diese/dieser die Aufgabe nicht erfüllen kann. Die Amtsdauer beträgt ebenfalls zwei 
Jahre. 
Begründung: Es muss sichergestellt sein, dass die Jahresrechnung stets von zwei 
Revisoren/Revisorinnen kontrolliert werden kann. 



 
 
Ich/wir genehmige/n die Statutenergänzung „Hauptversammlung“ Ja    Nein    Enthaltung 
Ich/wir genehmige/n die Statutenergänzung „Revisionsstelle“ Ja    Nein    Enthaltung 
 
5. Wahlen 
August Flammer, Bolligen, stellt sich als Vorstandsmitglied (Kassier) für eine weitere 
Amtsperiode von 3 Jahren zur Verfügung. 
Martin Staub, Bolligen, stellt sich als Rechnungsrevisor für 2 weitere Jahre zur Verfügung. 
Veronika Kunz, Stettlen, stellt sich neu als Ersatz-Rechnungsrevisorin für 2 Jahre zur 
Verfügung. 
Ich/wir bestätige/n August Flammer als Vorstandsmitglied Ja    Nein    Enthaltung 
Ich/wir bestätigen Martin Staub als Rechnungsrevisor Ja    Nein    Enthaltung 
Ich/wir bestätigen Veronika Kunz als Ersatz-Rechnungsrevisorin Ja    Nein    Enthaltung 
 
6. Tätigkeitsprogramm von März bis August 2021 
Es liegt bei. Im Hinblick auf die Corona-Situation wird der Vorstand kurzfristig festlegen, ob 
die geplanten Veranstaltungen stattfinden können. 
Ich/wir stimme/n dem Tätigkeitsprogramm zu Ja    Nein    Enthaltung 
 
7. Budget 2021, Aufgabenkompetenz des Vorstands und Mitgliederbeiträge 2022 
Das Budget 2021 und der Kommentar dazu liegen bei. 
Der Vorstand beantragt, dass er wie bisher einmalige ausserordentliche Ausgaben im 
Rechnungsjahr in eigener Kompetenz bis maximal Fr. 2000.- tätigen kann (gemäss Artikel 14 
der Statuten). 
Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge für 2022 unverändert zu belassen bei Fr. 40 
für Einzelpersonen und Fr. 60 für Paar- und Familienmitglieder. Die Jahresbeiträge für 2021 
wurden schon an der Hauptversammlung 2020 festgelegt. 
Ich/wir stimm/en dem Budget 2021 zu Ja    Nein    Enthaltung 
Ich/wir stimm/en der Aufgabenkompetenz des Vorstands zu Ja    Nein    Enthaltung 
Ich/wir stimm/en den Mitgliederbeiträgen für 2022 zu Ja    Nein    Enthaltung 
 
Vorname(n) und Name(n): ……………………………………………………………………..……………………….. 
 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………….…………….………. 

 Einzelmitglied  Paarmitglied oder Familienmitglied 
 
Datum: …………………………Unterschrift(en):………………………………………………………………………….. 
 
Bitte ausgefüllt bis spätestens 18. Februar 2021 per E-Mail oder per Post zurücksenden an: 
nubis@gmx.ch oder NUBIS, Sonnhalde 48, 3065 Bolligen 
 
Meine/unsere Fragen, Anregungen, Wünsche oder Kritik 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Im Monat März werden wir Sie über die Ergebnisse informieren. 


